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Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen der AC Mechanik,
Inhaber Alexander von Crailsheim, 73642 Welzheim-Breitenfürst

I-Allgemeines

Unsere Lieferungen und sonstigen Leistungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser
Geschäftsbedingungen. Davon abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers
werden auch durch die Annahme seines Auftrages nicht anerkannt und gelten auch dann nicht, wenn
ihnen im Einzelfall nicht ausdrücklich widersprochen wurde. Durch die Ausführung des Auftrages und
die Annahme der von uns erbrachten Leistungen bestätigt der Besteller sein Einverständnis mit den
nachfolgenden Bedingungen. Diese Lieferbedingungen gelten auch für den zukünftigen
Geschäftsverkehr mit dem Besteller.

II- Angebot, Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend bis zur Annahme durch den Besteller. Aufträge durch den
Besteller gelten für diesen als unwiderruflich abgegeben. Der Lieferumfang wird erst durch
unsere schriftliche Auftragsbestätigung bestimmt. Ein Vertrag kommt mit dem Zugang der
schriftlichen Auftragsbestätigung beim Besteller zustande. Bis dahin gilt unser Angebot als
unverbindlich, Inhalt des Vertrages sind unser schriftliches Angebot sowie evtl. abweichende
Regelungen in der schriftlichen Auftragsbestätigung.

2. Von unseren Lieferbedingungen abweichende Vereinbarungen oder mündliche Erklärungen
unserer Mitarbeiter  sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich von uns bestätigt oder
in einem Verhandlungsprotokoll niedergelegt worden sind. Spätere Abweichungen oder
Vereinbarungen werden nur Bestandteil des Vertrages, wenn dies im einzelnen und
erkennbar schriftlich vereinbart wird. Abreden, die diesen Voraussetzungen nicht genügen,
sind unwirksam.

3. Nimmt der Besteller unberechtigt von einem erteilten Auftrag Abstand, können wir
unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren tatsächlichen Schaden geltend zu machen,
mindestens die je nach Fertigungsstand durch Bearbeitung des Auftrages entstandenen
Kosten und zuzüglich 5% des Preises für entgangenen Gewinn verlangen. Dem Besteller
bleibt der Nachweis eines geringen Schadens vorbehalten. Gleiches gilt für die
einvernehmliche Aufhebung eines Vertrages, sofern nichts anderes vereinbart ist.

III – Lieferung

1. Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn diese schriftlich vereinbart sind. In allen übrigen
Fällen sind Lieferfristen, auch wenn sie von uns genannt sind, stets freibleibend und
unverbindlich. In jedem Fall beginnt der Lauf der Lieferfrist erst mit Vertragsschluss, jedoch
nicht vor Erfüllung bestehender Mitwirkungspflichten durch den Besteller, insbesondere
Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden Unterlagen, Beistellungen, erforderlichen
Genehmigungen und Freigaben sowie vereinbarter Anzahlungen. Die vereinbarten Termine
gelten auch mit der Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne
unser Verschulden nicht rechtzeitig geliefert wird.

2. Die vereinbarte Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen des Arbeitskampfes (
insbesondere Streik und Aussperrung) und beim Eintritt unvorhersehbarer Ereignisse wie
Betriebsstörungen, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Materialien, Produktion
von Ausschuss, erheblichem  Personalausfall, gleichgültig, ob diese Hindernisse bei uns oder
bei einem Zulieferanten eintreten, entsprechend der Dauer derartiger Maßnahmen und
Hindernisse. Das gleiche gilt für Verzögerungen in der notwendigen Mitarbeit des Bestellers.
Auch Beeinträchtigungen durch höhere Gewalt  und andere von uns nicht zu vertretende
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Störungen, wie etwa Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen, terroristische Anschläge u.ä.,
verlängern die vereinbarten Lieferfristen angemessen. Dies gilt auch dann, wenn die
Störungen zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem wir uns in Verzug befinden. Wir werden dem
Besteller Beginn und Ende derartiger Ereignisse in wichtigen Fällen zeitnah mitteilen.

3. Soweit wir schuldhaft eine verbindliche Lieferfrist aus anderen als den in Absatz 2 genannten
Gründen nicht eingehalten haben, kann der Besteller nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm
gesetzten  angemessenen Nachfrist mit Ablehnungsandrohung vom Vertrag über die
verspätete Lieferung zurücktreten.

4. Teillieferungen und vorzeitige Lieferungen sind zulässig, es sei denn, sie sind dem Besteller
nicht zumutbar.

5. Der Besteller ist verpflichtet, sich auf unser Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu
erklären, ob er wegen eines Verzugs der Lieferung vom Vertrag zurücktritt und/oder
Schadensersatz nach Maßgabe von Ziffer X. verlangt oder auf Lieferung besteht.

6. Weitergehende Rechte des Bestellers aus Verzug, insbesondere auf Schadensersatz sind in
dem in Ziffer X. bestimmten Umfang ausgeschlossen.

IV – Preise

1. Die Preise verstehen sich freibleibend netto ab unserem Werk, ausschließlich Verpackung.
Die Preise enthalten nicht die gesetzliche Mehrwertsteuer. Die Kosten der Versendung und
Verpackung trägt der Besteller. Soweit wir nach der Verpackungsordnung verpflichtet sind,
die zum Transport verwendete Verpackung zurückzunehmen, trägt der Besteller die Kosten
für den Rücktransport der verwendeten Verpackung und die angegebenen Kosten ihrer
Verwertung .

2. Für den Fall, dass sich bis zur Vertragserfüllung die Grundlagen der Kalkulation ändern, die
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht bekannt waren, bleibt eine entsprechende
Erhöhung des Preises vorbehalten. Preisänderungen sind insbesondere zulässig, wenn
zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als 6 Wochen liegen.
Erhöhen sich bis zur Fertigstellung der Lieferung die Löhne, die Materialkosten oder die
marktmäßigen Einstandspreise, so sind wir berechtigt, den Preis angemessen entsprechend
den Kostensteigerungen zu erhöhen. Der Besteller ist in diesen Fällen zum Rücktritt nur
berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten
zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt. Ist der Besteller nicht
Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches
Sondervermögen, sind Preisänderungen gemäß der vorgenannten Regelungen zulässig, wenn
zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als 4 Monate liegen.

V – Zahlungsbedingungen

1. Rechnungsbeträge werden jeweils innerhalb von 14 Tagen fällig. Etwa abweichende
Zahlungsbedingungen können im Vertrag festgelegt werden. Schecks und/oder Wechsel
werden nur zahlungshalber angenommen und gelten erst nach Eingang des Gegenwerts als
Zahlung. Diskont- und sonstige Wechselspesen sowie Kosten der Einziehung gehen zu Lasten
des Bestellers.

2. Sofern die Rechnung nicht innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rechnung, spätestens
jedoch 14 Tage nach Lieferung bezahlt wird, gerät der Besteller in Zahlungsverzug und wir
können Verzugszinsen sowie einen etwa weitergehenden Verzugsschaden geltend machen.
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Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe  von 8 % über
dem von der Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen jeweiligen Basiszinssatz zu
berechnen. Wir sind berechtigt, im Einzelfall einen höheren tatsächlichen Schaden geltend zu
machen.

3. Gegen unsere Zahlungsansprüche kann der Besteller nur mit solchen Forderungen
aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen, die unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt sind.

4. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, auf alle fälligen und
einredefreien Forderungen aus der Geschäftsverbindung sofortige Barzahlung zu verlangen.
Dieses Recht wird durch eine Stundung oder durch die Annahme von Schecks nicht
ausgeschlossen. Ferner sind wir berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen
Vorauszahlung oder gegen Stellung von Sicherheiten auszuführen. Dies gilt auch, wenn sich
nach Vertragsschluß die Gefahr einer mangelnden Zahlungsfähigkeit des Bestellers
herausstellt. Wir sind auch berechtigt, vom Vertrag fristlos und ohne Verpflichtung zum
Schadenersatz zurückzutreten, insbesondere wenn der Besteller trotz Aufforderung zur
Leistung Zug-um - Zug oder zur Sicherheitsleistung nicht bereit ist.

VI – Eigentumsvorbehalt

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sämtlicher uns aus der
Geschäftsverbindung zustehenden und noch entstehenden Forderungen, einschließlich
Nebenforderungen, Schadenersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechseln,
unser Eigentum.

2. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne uns zustehende
Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und
anerkannt wird.

3. Wird Vorbehaltsware vom Besteller zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt
die Verarbeitung für uns, ohne dass wir hieraus verpflichtet werden. Die neue Sache wird
unser Eigentum.  Bei Verarbeitung, Vermischung oder Vermengung mit nicht uns gehörender
Ware erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes
unserer Vorbehaltsware zum Gesamtwert. Der Besteller verwahrt die Ware in diesen Fällen
kostenlos für uns.

4. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung, zur Weiterverarbeitung oder zum Einbau der
Vorbehaltsware im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes nur unter
Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen und nur mit der Maßgabe berechtigt,
dass die Forderungen gemäß Ziffer VI.4.2. auf uns auch tatsächlich übergehen.

4.1.Die Befugnisse des Bestellers, im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu
veräußern, zu verarbeiten oder einzubauen, enden mit unserem Widerruf infolge einer
nachhaltigen Verschlechterung der Vermögenslage des Bestellers, spätestens jedoch mit
seiner Zahlungseinstellung oder mit der Beantragung bzw. Eröffnung des Insolvenz-oder
Vergleichsverfahrens über sein Vermögen.

4.2.Der Besteller tritt hiermit die Forderung mit allen Nebenrechten aus dem Weiterverkauf der
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ausgeschlossen. Ferner sind wir berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen
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nach Vertragsschluß die Gefahr einer mangelnden Zahlungsfähigkeit des Bestellers
herausstellt. Wir sind auch berechtigt, vom Vertrag fristlos und ohne Verpflichtung zum
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dass die Forderungen gemäß Ziffer VI.4.2. auf uns auch tatsächlich übergehen.
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verkauft, wird unsere Forderung sofort fällig und der Besteller tritt die an ihre Stelle tretende
Forderung gegen den Factor an uns ab und leitet seinen Verkaufserlös unverzüglich an uns
weiter. Die Abtretung nehmen wir hiermit an.

4.3.Der Besteller ist ermächtigt, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, die
abgetretenen Forderungen einzuziehen. Die Einziehungsermächtigung erlischt bei Widerruf,
spätestens aber bei Zahlungsverzug des Bestellers bzw. bei wesentlicher Verschlechterung
der Vermögensverhältnisse des Bestellers und nach ausdrücklicher Mahnung unsererseits. In
diesem Fall sind wir vom Besteller bevollmächtigt, die Abnehmer von der Abtretung zu
unterrichten und die Forderungen selbst einzuziehen. Der Besteller ist verpflichtet uns auf
Verlangen eine genaue Aufstellung der uns zustehenden Forderungen mit Namen und
Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw.
auszuhändigen, uns alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen
notwendigen Auskünfte zu erteilen und die Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten sowie
auf seine Kosten öffentlich beglaubigte Urkunden über die Abtretung der Forderung
auszustellen.

4.4.Zu anderen Verfügungen über die in Vorbehaltseigentum oder in unserem Miteigentum
stehenden Gegenstände oder über die an uns abgetretenen Forderungen ist der Besteller
nicht berechtigt. Über Pfändungen hat uns der Besteller unter Angabe des Pfandgläubigers
sofort zu benachrichtigen.

5. Übersteigt der Fakturenwert der für uns bestehenden Sicherheit unsere sämtlichen
Forderungen einschließlich Nebenforderungen (z.B. Zinsen, Kosten) um mehr als 20 %, so
sind wir auf Verlangen des Bestellers oder eines durch die Übersicherung beeinträchtigten
Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach unserer Wahl verpflichtet.

6. Nehmen wir aufgrund des Eigentumsvorbehaltes die gelieferte Ware zurück, so liegt –
unbeschadet anderer zwingender Gesetzesbestimmungen – nur dann ein Rücktritt vom
Vertrag vor, wenn wir dies ausdrücklich erklären. Wir sind berechtigt, uns aus der
zurückgenommenen Vorbehaltsware durch freihändigen Verkauf zu befriedigen.

7. Der Besteller verwahrt die Vorbehaltsware und die unserem Eigentum oder Miteigentum
unterliegenden neuen Sachen unentgeltlich. Er hat sie gegen die üblichen Gefahren wie z.B.
Feuer, Diebstahl und Wasser im gebräuchlichen Umfang zu versichern. Der Besteller tritt
hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der oben genannten Art gegen
Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, an uns in Höhe des
Fakturenwertes der Ware ab. Die Abtretung nehmen wir hiermit an.

8. Sämtliche Forderungen sowie Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt an allen in diesen
Bedingungen festgelegten Sonderformen bleiben bis zur vollständigen Freistellung aus
Eventualverbindlichkeiten, die wir im Interesse des Bestellers eingegangen sind, bestehen.

VII – Verpackung, Gefahrübergang, Abnahme

1. Kisten, Verladeschlitten und dergleichen werden zum Selbstkostenpreis berechnet. Der
Versand erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Bestellers ab unserem Werk.

2. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt
auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen, z.B. die
Versendungskosten, Anlieferung, Aufstellung oder Inbetriebsetzung übernommen haben.

3. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so
geht die Gefahr vom Tag der Versandbereitschaft an auf den Besteller über. Wir sind jedoch
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verpflichtet, die Ware zu versichern soweit der Besteller dies verlangt und die entsprechende
Kostentragung zugesagt hat.

4. Wir sind in allen Fällen berechtigt, nach Fertigstellung der Ware eine Abnahme der Ware
durch den Besteller in unserem Hause zu verlangen (Vorabnahme). Für den Verzug mit einer
(Vor-) Abnahmehandlung oder deren Verweigerung gelten die Regelungen nach Abs. 3.
entsprechend. Nach erfolgter Vorabnahme können wir Zahlung von bis zu 90 % des
vereinbarten Preises verlangen, bevor wir der Verpflichtung zur Versendung, Montage und
Inbetriebsetzung nachzukommen haben.

VIII – Probematerial

Jede Maschine bzw. gefertigtes Teil wird vor dem Versand geprüft. Zu diesem Zweck muss der
Besteller uns das benötigte Originalmaterial auf unsere Anforderung unentgeltlich und kostenfrei
zusenden. Das Originalmaterial muss zeichnungsgerecht sein. Wir sind nicht dafür verantwortlich,
dass die gesamte Menge des Originalmaterials wieder zurückgesandt wird, dass sie unbeschädigt
bleibt oder ihren Wert behält. Im Probebetrieb hergestellte Stücke dürfen durch den Besteller nicht
in Umlauf gebracht werden.

IX – Gewährleistung, Haftung

1. Aufgrund öffentlicher Äußerungen durch uns, den Hersteller oder dessen Gehilfen haften wir
nicht, wenn und soweit der Besteller nicht nachweisen kann, dass die Aussagen seine
Kaufentscheidung beeinflußt haben oder wenn wir die Äußerung nicht kannten und nicht
kennen mußten oder die Aussage im Zeitpunkt der Kaufentscheidung des Bestellers bereits
berichtigt war.

2. Der Besteller hat die empfangene Ware unverzüglich nach Eintreffen auf Mängel und
vereinbarte Beschaffenheit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel der Lieferung hat er uns
unverzüglich, spätestens innerhalb von sieben Tagen nach Eingang der Lieferung, versteckte
Mängel spätestens innerhalb von sieben Tagen nach Entdeckung schriftlich zu melden.
Andernfalls gilt die Lieferung als genehmigt. Der Besteller ist verpflichtet, die Ware auch
abzunehmen, wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen sollte.

3. Der Besteller hat uns Gelegenheit zur Prüfung der Beanstandung zu geben, insbesondere
beschädigte Ware und ihre Verpackung zur Inspektion durch uns zur Verfügung zu stellen.
Verweigert er dies, so sind wir von der Mängelhaftung befreit.

4. Verlangt der Besteller wegen eines Mangels Nacherfüllung, so können wir wählen, ob er den
Mangel selbst beseitigt oder mangelfreie Ware als Ersatz liefert. Ersetzte Ware ist unser
Eigentum und ist an uns zurückzugeben. Wenn eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung
nicht möglich ist oder aus sonstigen von uns zu vertretenden Gründen innerhalb der vom
Besteller bestimmten Frist nicht erfolgt oder fehlschlägt, kann der Besteller nach seiner Wahl
vom Vertrag über die mangelhafte Lieferung zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.

5. Von den durch die Nachbesserung oder Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten
tragen wir – soweit sich die Beanstandung als berechtigt  herausstellt – die Kosten des
Ersatzstückes einschließlich des Versandes. Etwaige beim Besteller entstehende Kosten trägt
dieser selbst. Notwendige Montage- und Reisekosten, die im Zusammenhang mit
unberechtigten Mängelrügen aufgewendet werden, hat der Besteller zu bezahlen. Durch
etwaige seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß ohne unsere vorherige schriftliche
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Kaufentscheidung beeinflußt haben oder wenn wir die Äußerung nicht kannten und nicht
kennen mußten oder die Aussage im Zeitpunkt der Kaufentscheidung des Bestellers bereits
berichtigt war.

2. Der Besteller hat die empfangene Ware unverzüglich nach Eintreffen auf Mängel und
vereinbarte Beschaffenheit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel der Lieferung hat er uns
unverzüglich, spätestens innerhalb von sieben Tagen nach Eingang der Lieferung, versteckte
Mängel spätestens innerhalb von sieben Tagen nach Entdeckung schriftlich zu melden.
Andernfalls gilt die Lieferung als genehmigt. Der Besteller ist verpflichtet, die Ware auch
abzunehmen, wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen sollte.

3. Der Besteller hat uns Gelegenheit zur Prüfung der Beanstandung zu geben, insbesondere
beschädigte Ware und ihre Verpackung zur Inspektion durch uns zur Verfügung zu stellen.
Verweigert er dies, so sind wir von der Mängelhaftung befreit.

4. Verlangt der Besteller wegen eines Mangels Nacherfüllung, so können wir wählen, ob er den
Mangel selbst beseitigt oder mangelfreie Ware als Ersatz liefert. Ersetzte Ware ist unser
Eigentum und ist an uns zurückzugeben. Wenn eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung
nicht möglich ist oder aus sonstigen von uns zu vertretenden Gründen innerhalb der vom
Besteller bestimmten Frist nicht erfolgt oder fehlschlägt, kann der Besteller nach seiner Wahl
vom Vertrag über die mangelhafte Lieferung zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.

5. Von den durch die Nachbesserung oder Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten
tragen wir – soweit sich die Beanstandung als berechtigt  herausstellt – die Kosten des
Ersatzstückes einschließlich des Versandes. Etwaige beim Besteller entstehende Kosten trägt
dieser selbst. Notwendige Montage- und Reisekosten, die im Zusammenhang mit
unberechtigten Mängelrügen aufgewendet werden, hat der Besteller zu bezahlen. Durch
etwaige seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß ohne unsere vorherige schriftliche
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Genehmigung vorgenommene Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten wird unsere
Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben.

6. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sind
ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung
nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers gebracht worden ist,
es sei denn die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

7. Wir haften nicht für Schäden der Ware, die durch natürliche Abnutzung, ungeeignete,
unsachgemäße oder nicht vertragsgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage oder
Inbetriebsetzung, übermäßige Beanspruchung oder unsachgemäße Änderung,
Nachbesserung oder Instandsetzungsarbeiten durch den Besteller oder Dritte, oder durch
fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstehen, sofern diese nicht auf unser
Verschulden zurückzuführen sind.

8. Weitergehende Ansprüche des Bestellers, insbesondere auf Schadenersatz statt der Leistung
und auf Ersatz eines sonstigen unmittelbaren oder mittelbaren Schadens – einschl.  Begleit-
oder Folgeschadens, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund – sind ausgeschlossen. Dies gilt
nicht, wenn

8.1.wir einen Rechts-oder Sachmangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die
Beschaffenheit der Ware übernommen haben,

8.2.der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit durch uns, unserer gesetzlichen Vertreter
oder Erfüllungsgehilfen oder einer fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
durch diese Personen beruht, oder

8.3.eine schuldhafte Pflichtverletzung durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen zu einem Körper-oder Gesundheitsschaden geführt hat.

Im Fall einfacher Fahrlässigkeit ist jedoch unsere Ersatzpflicht der Höhe nach auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt.

9. Die Bestimmungen gemäß Absatz 8. Gelten entsprechend für direkte Ansprüche des
Bestellers gegen unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

10. Sämtliche Mängelansprüche des Bestellers einschl. der in den Absätzen 8. U. 9. Geregelten
Schadensersatzansprüche verjähren in einem Jahr nach Ablieferung der War an den
Besteller. Für Ersatzstücke und die Ausbesserung beträgt die Verjährungsfrist 1 Jahr, sie läuft
aber mindestens bis zum Ablauf der ursprünglichen Verjährungsfrist für den
Liefergegenstand. Diese Bestimmung gilt nicht soweit das Gesetz gemäß §§438 Abs. 1 Nr. 2 (
Bauwerke und Sachen für Bauwerke) und § 634a ( Baumängel) BGB längere Fristen
vorschreibt.

X – Begrenzung von Ersatzansprüchen

Weitergehende Schadensersatzansprüche oder sonstige Ersatzansprüche des Bestellers, gleich aus
welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder
aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, zum
Beispiel  nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit
unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, wegen der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der
Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den
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vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen vorliegen oder wegen der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil
des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

XI – Schlussbestimmungen

1. Für alle Rechtsbeziehungen gilt das Recht der BRD unter Ausschluss des Übereinkommens
der Vereinten Nationen über Verträge und den internationalen Warenkauf.

2. Erfüllungsort für den Gegenstand des Vertrages ist der Sitz unserer Firma. Erfüllungsort für
die Leistungen des Auftraggebers ist dem entsprechend ebenfalls der Sitz unserer Firma.

3. Gerichtsstand ist der Sitz unserer Firma. Das gilt auch für Urkunden-, Wechsel- und
Scheckprozesse.

4. Sollte eine Bestimmung dieser ABGs unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der
übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, die
unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst nahekommende
Regelung zu ersetzen.

Welzheim-Breitenfürst, den 04.01.2016
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